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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1955

Norm

ABGB §366 C

ABGB §964

Rechtssatz

Derjenige, dem 1945 eine möblierte Wohnung zur Benützung überlassen wurde, haftet für die in dieser Wohnung

befindlichen Gegenstände.
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